Anhang I

Rahmenrichtlinien für die Junioren-Regionalligen

I. Spieltechnische Grundsätze

1. Die Regionalverbände führen als zweithöchste Spielklasse die A-Junioren-

Regionalliga – soweit nicht deren zuständige Landesverbände stattdessen

in Verbandsligen spielen – und die B-Junioren-Regionalliga – soweit nicht

deren zuständige Landesverbände stattdessen in Verbandsligen spielen –

als Einrichtung der Regionalverbände in alleiniger Verantwortung.

2. Für die Junioren-Regionalligen gelten die Bestimmungen der Regionalund

Landesverbände, sofern die nachfolgenden Rahmenrichtlinien nichts

anderes bestimmen.

3. Die Regionalverbände legen die Spieltage der Junioren-Regionalligen fest.

Vertragliche Verpflichtungen des DFB und seiner Regionalverbände sowie

der Rahmenterminkalender des DFB sind zu berücksichtigen.

II. Zulassungsvoraussetzungen

1. Spielplätze

Die Spiele der Junioren-Regionalligen müssen grundsätzlich auf einem

Rasenplatz stattfinden. Wird dieser aus wetterbedingten Gründen gesperrt,

kann als Ausweichplatz ein Kunstrasenplatz oder Hartplatz genutzt

werden.

2. Trainer-Lizenz

Regionalliga-Mannschaften sollen mindestens von C-Lizenz-Trainern trainiert

werden.*

3. Spielgemeinschaften

Spielgemeinschaften sind nicht zugelassen.

III. Spielerstatus und Spielberechtigung

1. In den Junioren-Regionalligen können Amateure, Vertragsspieler und

Lizenzspieler der Vereine bzw. bei Muttervereinen der Tochtergesellschaft

gemäß § 8 DFB-Spielordnung eingesetzt werden.

2. Zur Teilnahme an den Spielen der Junioren-Regionalligen sind nur Spieler

spielberechtigt, die nach den Bestimmungen des zuständigen Mitgliedsverbandes

die Spielerlaubnis als Juniorenspieler für Pflichtspiele ihres

Vereins erhalten haben.

3. Die Bestimmungen der §§ 7a und 7b der DFB-Jugendordnung bleiben

unberührt.

4. Zweitspielrechte begründen keine Spielberechtigung für die Meisterschaftsspiele

der Junioren-Regionalligen.

* Die Lizenzen bestimmen sich nach der DFB-Ausbildungsordnung.

IV. Vereinswechsel

1. Für den Vereinswechsel von A- und B-Junioren zur Erlangung einer Spielberechtigung

in den Junioren-Regionalligen gelten für den Vereinswechsel

des Amateurs die §§ 16 bis 21 der DFB-Spielordnung und für den Vereinswechsel

des Vertragsspielers sowie des Amateurs, der Vertragsspieler

wird, die §§ 22 bis 25 der DFB-Spielordnung. Ausgenommen davon sind

die in § 16 Nr. 3.2.1 der DFB-Spielordnung festgelegten Entschädigungen.

Es gelten stattdessen die in § 3 Nr. 2. der DFB-Jugendordnung vorgesehenen

Entschädigungen.

Die Spielberechtigung für die Junioren-Regionalligen gilt nicht für die

anderen Junioren-Mannschaften des Vereins. Die Spielberechtigung für

diese Mannschaften richtet sich nach den maßgeblichen Bestimmungen

der zuständigen Mitgliedsverbände.

2. Wechselt ein Spieler von einem Verein, dessen A-Junioren oder B-Junioren

in der Junioren-Regionalliga spielen, zu einem Verein, dessen A-Junioren

oder B-Junioren nicht in der Junioren-Bundesliga oder in den Junioren-

Regionalligen spielen, gelten bei Amateuren die §§ 3 und 3a der DFBJugendordnung

und die einschlägigen Bestimmungen der Mitgliedsverbände.

3. Nimmt ein Junior mit seiner Mannschaft an der Endrunde um die Deutsche

A- oder B-Junioren-Meisterschaft, um den Junioren-Vereinspokal oder

an Meisterschafts- oder Pokalspielen auf Landesverbandsebene teil und

meldet er sich innerhalb von sieben Tagen nach Ausscheiden seines

Vereins aus dem entsprechenden Wettbewerb bzw. nach Beendigung der

jeweiligen Meisterschaftsrunde ab, so dürfen ihm hieraus trotz sonstigen

Fristablaufs bei einem Vereinswechsel keine Nachteile erwachsen.

4. Muttervereine und Tochtergesellschaften gelten im Sinne dieser Bestimmungen

als ein Verein.

V. Spielbestimmungen der Spiele der Junioren-Regionalligen

1. Die Spiele der Junioren-Regionalligen sind nach den Spielregeln der FIFA

durchzuführen.

2. Wenn ein Spieler nach einer ersten Verwarnung durch Vorzeigen der

Gelben Karte ein weiteres Mal hätte verwarnt werden müssen, so ist er

vom Schiedsrichter durch Vorzeigen der Gelben und der Roten Karte des

Feldes zu verweisen und für den Rest der Spielzeit dieses Spiels gesperrt.

Vl. Fernseh-, Hörfunk-, Onlinerechte und Vermarktung

Das Recht, über Fernseh-, Hörfunk- und Onlineübertragungen von Spielen der

Regionalliga-Mannschaften Verträge zu schließen, besitzen die Regionalverbände.

Soweit entsprechende Rechte der Vereine bestehen, werden diese

an die Regionalverbände abgetreten.

VII. Schiedsrichter und -Assistenten

Die Ansetzung der Schiedsrichter und -Assistenten sowie die Festlegung der

Honorare ist Aufgabe der Regionalverbände.

VIII. Rechtsprechung

1. Das Sportgerichtswesen fällt in die Zuständigkeit der Regionalverbände.

2. Die Regionalverbände sollen die statuarischen Voraussetzungen dafür

schaffen, dass bei behaupteter Verletzung der Rahmenrichtlinien für die

Junioren-Regionalligen in letzter Instanz das DFB-Bundesgericht angerufen

werden kann.

IX. Generalklausel

Ausnahmegenehmigungen über eine Abweichung von diesen Rahmenrichtlinien

in begründeten Einzelfällen kann der Jugendausschuss des zuständigen

Regionalverbandes auf Antrag eines Vereins erteilen.

X. Inkrafttreten

Die Rahmenrichtlinien für die Junioren-Regionalligen sind am 1. August 2003

in Kraft getreten, die Regelung der Nr. IV. Nr. 1. am 1. Januar 2003, mit der

Maßgabe, dass nur Spielberechtigungen ab der Spielzeit 2003/2004 erlangt

werden können. Mit dem gleichen Datum sind die bisherigen Rahmenrichtlinien

für die Junioren-Regionalligen außer Kraft getreten.
